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Vom 20. September 2001 
 

Für die Arbeit des Frauenreferates der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen hat die Kirchenleitung 
gemäß Art. 156 Abs. 3 KO die nachstehende Ord-
nung erlassen. 

§ 1 
Grundsätze 

Die Evangelische Kirche von Westfalen ist dem 
Ziel der gerechten Gemeinschaft von Frauen und 
Männern in der Kirche verpflichtet und bekräftigt 
ihre Verantwortung für die tatsächliche Gleichstel-
lung. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebens-
wirklichkeit von Frauen in der Kirche sichtbar zu 
machen und ihre gleichberechtigte Teilhabe in 
presbyterial-synodalen Gremien, im Ehrenamt und 
in der kirchlichen Arbeitswelt herzustellen. 

Das Frauenreferat hat den Auftrag, die Entwick-
lung und Integration einer Politik der Geschlech-
tergerechtigkeit auf allen Ebenen der EKvW vo-
ranzubringen. Das Frauenreferat trägt dazu bei, 
dass Geschlechtergerechtigkeit bei den Entschei-
dungen, Maßnahmen und kirchlichen Regelungen 
berücksichtigt wird.  

 

Erster Teil 
Aufgaben und Arbeitsweise des  

Frauenreferates 

§ 2 
Aufgaben des Frauenreferates 

(1) In Erfüllung dieses Auftrages hat das Frauenre-
ferat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Das Frauenreferat erarbeitet Konzeptionen und 
Maßnahmen zum Abbau struktureller Benachteili-
gung und zur Herstellung von Geschlechtergerech-
tigkeit in allen kirchlichen Bereichen. 

b) Das Frauenreferat nimmt Anregungen, Fragen 
und Probleme von haupt-, neben- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen auf, berät Mitarbeiterinnen 
und sorgt für eine Weiterleitung der Anliegen an 
die zuständigen landeskirchlichen Stellen.  

c) Das Frauenreferat benennt unmittelbare und 
mittelbare Benachteiligungen von haupt-, neben- 
oder ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. 

d) Das Frauenreferat erarbeitet Vorschläge zur 
Sicherstellung einer gleichmäßigen Beteiligung 
von Frauen und Männern an Leitungspositionen 
und in den Mitwirkungs- und Entscheidungsgre-
mien. 

f) Das Frauenreferat unterstützt die Umsetzung der 
Grundsätze für ehrenamtliche Arbeit und begleitet 
die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen. 

 

g) Das Frauenreferat nimmt Impulse aus der öku-
menischen Diskussion der Geschlechtergerechtig-
keit auf und unterstützt ökumenische Frauenpro-
jekte. 

h) Das Frauenreferat fördert feministische Theolo-
gie (einschließlich ihrer Impulse für Gottesdienst 
und Liturgie), wie sie in der kreiskirchlichen und 
gemeindlichen Arbeit und im wissenschaftlichen 
Kontext entwickelt wird, sowie ihre Institutionalisie-
rung im Hochschulbereich. 

i) Das Frauenreferat erarbeitet Vorschläge zur 
Chancengerechtigkeit für Theologinnen und bringt 
frauenspezifische Aspekte in die Diskussionen um 
das Pfarrbild ein. 

j) Das Frauenreferat wirkt bei der Entwicklung von 
Aus- und Fortbildungskonzeptionen mit, um die 
Genderperspektiven und Perspektiven feministi-
scher Theologie einzubringen. 

k) Das Frauenreferat unterstützt die unterschiedli-
chen Formen der Frauenarbeit in Gemeinden und 
Kirchenkreisen, fördert und begleitet ihre Vernet-
zung und Kooperation in Zusammenarbeit mit den 
kreiskirchlichen Frauenreferaten und kooperiert mit 
evangelischen Frauenverbänden und Initiativen. 

l) Das Frauenreferat informiert und berät Frauenre-
ferentinnen, Gleichstellungsbeauftragte und Frau-
enausschüsse in den Kirchenkreisen und bietet 
ihnen Fortbildungen an. 

m) Das Frauenreferat fördert die Instrumente der 
Geschlechterpolitik (Gender-Mainstreaming, Men-
toring, Gender-Training) und kooperiert mit den 
Gleichstellungsbeauftragten, der Männerarbeit und 
den kirchlichen Bildungseinrichtungen. 

(2) Bei der Erfüllung dieser Aufgaben nimmt das 
Frauenreferat gesellschaftliche Entwicklungen und 
rechtliche, politische und wirtschaftliche Verände-
rungen auf und reflektiert ihre Auswirkungen auf 
die kirchliche Politik der Geschlechtergerechtigkeit. 

(3) Die Eigenständigkeit der bestehenden Frauen-
arbeit in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen, 
Verbänden, Gruppen und Initiativen bleibt unbe-
rührt. 

§ 3 
Arbeitsweise des Frauenreferates 

 
(1) Das Frauenreferat der EKvW trägt durch theo-
logische, pädagogische, sozialwissenschaftliche 
und juristische Arbeit zur Verwirklichung des Zieles 
der Geschlechtergerechtigkeit bei. 

(2) Die Referentinnen des Frauenreferates erfüllen 
ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Dienstanweisun-
gen. Sie arbeiten als Team zusammen. Der Zu-
sammenarbeit dienen regelmäßige Dienstbespre-
chungen aller Mitarbeiterinnen. 
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(3) Die Aufgaben der Geschäftsführung können in 
einer Geschäftsordnung geregelt werden, die das 
Landeskirchenamt im Benehmen mit dem Aus-
schuss erlässt.  

(4) In der Erfüllung ihrer Aufgaben arbeiten Frau-
enreferat, Kirchenleitung und Landeskirchenamt 
sowie die landeskirchlichen Ämter und Einrichtun-
gen vertrauensvoll zusammen und unterstützen 
sich in ihrer Arbeit. 

(5) Das Frauenreferat hält durch regelmäßige Be-
sprechungen mit den zuständigen Dezernentinnen 
und Dezernenten und durch die Vorlage eines 
jährlichen Arbeitsberichtes Verbindung zum Lan-
deskirchenamt und zur Kirchenleitung.  

(6) Das Frauenreferat kann jederzeit Anregungen 
und Anträge an die Kirchenleitung und das Lan-
deskirchenamt richten. 

Das Frauenreferat kann aus besonderem Anlass 
Fragen seines Arbeitsbereiches der Kirchenleitung 
vortragen. 

(7) Das Frauenreferat wird rechtzeitig in Planungs- 
und Entscheidungsprozesse auf landeskirchlicher 
Ebene einbezogen, um seine fachlichen Kompe-
tenzen einzubringen. 

(8) Das Frauenreferat wird unverzüglich und um-
fassend vor Erlass von kirchlichen Verlautbarun-
gen, Beschlüssen, Gesetzen und Richtlinien, die 
seinen Aufgabenbereich betreffen, informiert; es 
hat Gelegenheit zur Stellungnahme. Information 
und Gelegenheit zur Stellungnahme wird auch in 
der Phase der Vorbereitung durch landeskirchliche 
Ausschüsse gegeben. 

(9) Dienstsitz des Frauenreferates ist Dortmund. 

 

§ 4 
Gleichstellungsbeauftragte 

Die Beauftragung der Gleichstellungsbeauftragten 
richtet sich nach § 10 des Gleichstellungsgesetzes 
der Evangelischen Kirche von Westfalen. Mit der 
Wahrnehmung kann eine Referentin des Frauenre-
ferates beauftragt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweiter Teil 

Ausschuss der Kirchenleitung für das Frauen-
referat 

 

§ 5 
Aufgaben des Ausschusses für das  

Frauenreferat 

Die Kirchenleitung beruft für die Dauer von vier 
Jahren einen Ausschuss, der die Arbeit des Frau-
enreferates begleitet. Der Ausschuss berät die 
Kirchenleitung in inhaltlichen, personellen, finan-
ziellen und organisatorischen Fragen des Frauen-
referates. Die Kirchenleitung entscheidet, ob und 
in welcher Form Arbeitsergebnisse oder Stellung-
nahmen des Ausschusses veröffentlicht werden. 

(2) Der Ausschuss berät und unterstützt das Frau-
enreferat bei der Durchführung seiner Aufgaben. 
Die Mitglieder des Ausschusses bringen frauenpo-
litische Fragen und Probleme aus ihren Bereichen 
ein und vermitteln umgekehrt die Arbeit des Frau-
enreferates in diese Bereiche.  

(3) Der Ausschuss nimmt den Tätigkeitsbericht des 
Frauenreferates entgegen und leitet ihn weiter. 
Ihm wird vom Frauenreferat der jährliche Entwurf 
des Haushaltsplanes zur Beratung und Stellung-
nahme zugeleitet.  

§ 6 
Zusammensetzung des Ausschusses 

 

(1) Die Kirchenleitung beruft die Mitglieder des 
Ausschusses für vier Jahre. Dem Ausschuss gehö-
ren bis zu 24 stimmberechtigte Mitglieder an. 

(a) Von diesen werden 16 Mitglieder auf Vorschlag 
einer von der Kirchenleitung einzuberufenden 
Frauenversammlung berufen, die übrigen Mitglie-
der werden von der Kirchenleitung nach eigenem 
Ermessen berufen, darunter 

(b) die geschäftsführende Referentin des Frauen-
referates, 

(c) die zuständige Dezernentin oder der zuständi-
ge Dezernent sowie  

(d) die Gleichstellungsbeauftragte für den Bereich 
des Landeskirchenamtes, der landeskirchlichen 
Ämter und Einrichtungen und Schulen (§ 10 Abs. 1 
GleiStG EKvW). 

(2) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds 
kann die Kirchenleitung für den Rest der Amtszeit 
ein neues Mitglied berufen. 

(3) Bei der Zusammensetzung des Ausschusses 
soll eine angemessene Vertretung der Kirchen-
kreise, Kirchengemeinden, Frauenverbände, Frau-
engruppen und Fraueninitiativen berücksichtigt 
werden. Die Mitglieder des Ausschusses müssen 
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die Befähigung zum Presbyteramt in der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen besitzen. 

(4) Die Vorsitzende des Ausschusses wird von der 
Kirchenleitung berufen, die stellvertretende Vorsit-
zende wird vom Ausschuss in geheimer Wahl aus 
seiner Mitte gewählt. 

 

§ 7 

Arbeitsweise des Ausschusses 

(1) Der Ausschuss wird von der Vorsitzenden 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung, min-
destens aber zweimal jährlich einberufen. Der 
Ausschuss muss einberufen werden, wenn ein 
Drittel seiner Mitglieder es verlangt.  

(2) Der Ausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Bei 
Abstimmungen und Wahlen entscheidet die einfa-
che Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

(3) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Aus-
schuss kann Sachverständige und Gäste zu sei-
nen Sitzungen hinzuziehen  

(4) Über jede Sitzung des Ausschusses ist eine 
Niederschrift anzufertigen, die von der Vorsitzen-
den zu unterschreiben ist. 

(5) Die Geschäfte des Ausschusses werden vom 
Frauenreferat geführt. 

 

Schlussbestimmungen 

§ 8 

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft; 
zum gleichen Zeitpunkt tritt die Ordnung für das 
Frauenreferat vom 1.10.1994 außer Kraft. 

Bielefeld, den 21. September 2001 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Die Kirchenleitung 

Sorg 

(L.S.) 
Az: D 29-01 

 


